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TerMiN Für die STeuererkläruNg 31. Juli 2019

BekANNTgABe

Das Finanzamt Regensburg weist darauf 
hin, dass die Steuererklärungen für das 
Kalenderjahr 2018 bis zum 31. Juli 2019 
abzugeben sind.

Dieser Termin gilt insbesondere für die 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.

Für Land- und Forstwirte endet die Erklä-
rungsfrist am 31.01.2020.

Bei nichtgeschäftsfähigen natürlichen 
Personen sowie bei juristischen Personen 
ist der gesetzliche Vertreter, bei nicht-
rechtsfähigen Personenvereinigungen 

des Beschlusses über die Feststellung 
des Jahresabschlusses 2016 der „Arena 
Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Re-
gensburg“.

Der Stadtrat der Stadt Regensburg stellte 
in seiner Sitzung vom 30.01.2019 den 
Jahresabschluss 2016 fest. Dieser 
schließt mit einem Verlust von 
3.407.486,01 Euro ab, der durch Entnah-

und Vermögensmassen der Geschäfts-
führer, zur Abgabe der Steuererklärungen 
verpflichtet.

Die Steuererklärungen sind auf amtlichen 
Vordrucken einzureichen, die beim Fi-
nanzamt erhältlich sind.

Zur Erstellung einer elektronischen Steu-
ererklärung (ELSTER) steht das Elsterfor-
mular 2018/2019 kostenlos im Internet 
unter www.elsterformular.de zum Her-
unterladen zur Verfügung.

Arbeitnehmer können ihre Steuererklä-
rungen persönlich im Servicezentrum 

beim Finanzamt zu folgenden Besuchs-
zeiten abgeben: 

Montag, dienstag 7.30 bis 15.00 uhr
Mittwoch 7.30 bis 13.00 uhr
donnerstag 7.30 bis 17.30 uhr
Freitag 7.30 bis 12.00 uhr

Welche Personen zur Abgabe von Steuer-
erklärungen verpflichtet sind, ergibt sich 
aus dem Plakat „Öffentliche Aufforderung
zur Abgabe von Steuererklärungen
für das Kalenderjahr 2018“, das an den 
Amtstafeln der Stadt Regensburg und bei 
allen Gemeinden aushängt.

me aus der Rücklage ausgeglichen wird.
Der Jahresabschluss sowie der uneinge-
schränkte Prüfvermerk des Wirtschafts-
prüfers können in der Zeit vom 

Montag, 25.02.2019 bis Freitag 
08.03.2019
jeweils am Montag, Mittwoch und Frei-
tag jeweils 08:30-12:00, am donnerstag 
von 08:30-13:00 und von 15:00-17:30 uhr

im Neuen rathaus, Zimmer 1.033, d.-
Martin-luther-Straße 1, 93047 regens-
burg

eingesehen werden.

Maximilian Mittermaier
Kaufmännischer Betriebsleiter
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BekANNTMAchuNg 
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit
 Frühzeitige unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BaugB) vom 18.02.2019 
bis einschließlich 22.03.2019
 73. änderung des Flächennutzungsplanes Westhafen/Ölhafen im Bereich der an das 
West- und Ölhafenbecken angrenzenden Flächen. im Norden bis zur donau, im 
Süden bis zur Straubinger Straße, im Westen bis zur Von-donle-Straße und im Osten 
zwischen Odessa-ring und äußere Wiener Straße. 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr 
und Wohnungsfragen hat am 22.01.2019 
beschlossen, für das vorgenannte Gebiet 
den Flächennutzungsplan einschließlich 
seiner Bestandteile (Landschaftsplan, 
Ver- und Entsorgungsplan und Begrün-
dung) zu ändern. Die 73. Änderung soll 
sich im Wesentlichen auf das Gebiet an-
grenzend an das West- und Ölhafenbe-
cken erstrecken; der räumliche Geltungs-
bereich ist im Übrigen aus dem 
abgedruckten Lageplan ersichtlich.

Wesentlicher Inhalt der 73. Änderung des 
Flächennutzungsplanes soll die Änderung 
der Darstellungen der Nutzungsarten (Ge-
werbliche-, Misch- und Sondergebietsflä-
chen) entsprechend der ebenfalls be-
schlossenen Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 274 Westhafen/Öl-
hafen sein.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öf-
fentlichkeit zu den allgemeinen Zielen und 
Zwecken der Planung, sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen und den vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten kann, werden vom 
18.02.2019 bis einschließlich 22.03.2019 
bei der Stadt Regensburg, Stadtpla-
nungsamt, D.-Martin-Luther-Str.  1, 2. 
Stock, Zimmer Nr. 2.092, von Montag bis 
Mittwoch von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 
bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr 
und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr zur 
Einsicht bereitgehalten. Am 05.03.2019 
(Faschingsdienstag) findet kein Parteiver-
kehr statt. Während dieser Frist steht das 
Stadtplanungsamt auch für Auskünfte 
und Einzelerörterungen zum Bebauungs-
plan zur Verfügung.
Außerdem sind die o.g. Unterlagen im In-
ternet unter www.regensburg.de/
beteiligung-am-verfahren einzusehen.

Termine außerhalb der o.g. Öffnungszei-
ten können in besonderen Fällen unter 
der Telefonnummer 507-2614 vereinbart 
werden. 

Eine öffentliche Erörterung über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung 
findet während der Unterrichtungsfrist

am dienstag, 26.02.2019 um 19.00 uhr 
im Tagungszentrum des Bayernhafen, 
linzer Straße 8, 93055 regensburg
statt.

Die interessierten Bürgerinnen und Bürger 
werden hierzu eingeladen.

Äußerungen können während dieser Frist 
bei der oben genannten städtischen 
Dienststelle vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das 
weitere Bauleitplanverfahren ein. Eine 
Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Ausschuss für Stadtplanung, 
Verkehr und Wohnungsfragen getroffen.

Regensburg, 11.02.2019 

STADT REGENSBURG 

i. V. Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin
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BekANNTMAchuNg 
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit
 Frühzeitige unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BaugB) vom 18.02.2019 
bis einschließlich 22.03.2019
 Bebauungsplan Nr. 274 Westhafen/Ölhafen im Bereich der an das West- und Ölha-
fenbecken angrenzenden Flächen. im Norden bis zur donau, im Süden bis zur Strau-
binger Straße, im Westen bis zur Von-donle-Straße und im Osten zwischen Odessa-
ring und äußere Wiener Straße.

Der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr 
und Wohnungsfragen hat am 22.01.2019 
beschlossen, für das vorgenannte Gebiet 
den Bebauungsplan Nr. 274, Westhafen/
Ölhafen aufzustellen. Er soll sich im We-
sentlichen auf das Gebiet angrenzend an 
das West- und Ölhafenbecken erstre-
cken; der räumliche Geltungsbereich ist 
im Übrigen aus dem abgedruckten Lage-
plan ersichtlich.

Mit dem Bebauungsplan sollen das Pla-
nungsgebiet Gewerbe-, Industrie-, 
Misch-, und Sondergebietsflächen fest-
gesetzt werden.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öf-
fentlichkeit zu den allgemeinen Zielen und 
Zwecken der Planung, sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen und den vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten kann, werden vom 
18.02.2019 bis einschließlich 22.03.2019 
bei der Stadt Regensburg, Stadtpla-
nungsamt, D.-Martin-Luther-Str.  1, 2. 
Stock, Zimmer Nr. 2.092, von Montag bis 
Mittwoch von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 
bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr 
und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr zur 
Einsicht bereitgehalten. Am 05.03.2019 
(Faschingsdienstag) findet kein Parteiver-
kehr statt. Während dieser Frist steht das 
Stadtplanungsamt auch für Auskünfte 
und Einzelerörterungen zum Bebauungs-
plan zur Verfügung.
Außerdem sind die o. g. Unterlagen im In-
ternet unter www.regensburg.de/beteili-
gung-am-verfahren einzusehen.

Termine außerhalb der o. g. Öffnungszei-
ten können in besonderen Fällen unter 
der Telefonnummer 507-2614 vereinbart 
werden. 

Eine öffentliche Erörterung über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung 
findet während der Unterrichtungsfrist

am dienstag, 26.02.2019 um 19.00 uhr 
im Tagungszentrum des Bayernhafen, 
linzer Straße 8, 93055 regensburg
statt.

Die interessierten Bürgerinnen und Bürger 
werden hierzu eingeladen.

Äußerungen können während dieser Frist 
bei der oben genannten städtischen 

Dienststelle vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das 
weitere Bauleitplanverfahren ein. Eine 
Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Ausschuss für Stadtplanung, 
Verkehr und Wohnungsfragen getroffen.
 

Regensburg, 11.02.2019

STADT REGENSBURG

i. V. Gertrud Maltz- Schwarzfischer
Bürgermeisterin
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das Stadtwerk Regensburg.Bäder und 
Arenen GmbH
Einkauf/Vergabestelle 
Greflingerstraße 22
93055 Regensburg
Telefax 0941 601-2175
E-Mail: ausschreibungen@rewag.de

Beabsichtigt

die lieferung von chlorgas zur 
Schwimm- und Badewasseraufberei-
tung 
zu vergeben.

Das Stadtwerk Regensburg Bäder und 
Arenen GmbH beabsichtigt die Lieferleis-
tung von ca. 10.000 kg Chlorgas (CI2) pro 
Jahr zu vergeben.

Die Lieferung ist in aktuellen, normge-
rechten, bauartzugelassenen 500 kg-Fäs-
sern, CL-gasentnahmegerecht, d.h. 
waagrecht auf auftragsgebereigenen Pa-
letten erforderlich.
Nach telefonischer Bestellung muss die 
Lieferung innerhalb von 7 Tagen erfolgen.

Ort der Anlieferung:
das Stadtwerk.Westbad, Messerschmitt-
straße 4, 93049 Regensburg
Chlorgasraum am Standort

Schlussfrist für die Mitteilung zur Anfor-
derung der Ausschreibungsunterlagen: 
11.03.2019 bis 14:00 Uhr

Nähere Auskünfte zur Anforderung von 
unterlagen:
ausschreibungen@rewag.de

eiNlAduNg Zur JAgdVerSAMMluNg

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit laden wir Sie herzlich zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Regensburg-Nord ein. 

Zeitpunkt: Mittwoch, 20.03.2019, 19.30 Uhr 

Ort: Hotel Götzfried, Wutzlhofen. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers über das abgelaufene Jagdjahr 
2. Verlesung der Niederschrift 
3. Kassenbericht 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Verwendung des Jagdpachtschillings 
6. Anträge und Verschiedenes. 

Mit freundlichen Grüßen 
Jagdgenossenschaft Regensburg-Nord

Die Vorstandschaft 

Michael Heimerl
-Schriftführer-
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VOllZug deS TiergeSuNdheiTSgeSeTZeS (TiergeSg);
TiergeSuNdheiTSrechTliche geNehMiguNg der iMpFuNg gegeN die 
BlAuZuNgeNkrANkheiT

eiNlAduNg

Aufgrund von § 4 Abs. 1, Abs. 2 der Ver-
ordnung zur Durchführung gemeinschafts-
rechtlicher und unionsrechtlicher Vor-
schriften über Maßnahmen zur 
Bekämpfung, Überwachung und Beob-
achtung der Blauzungenkrankheit (EG-
Blauzungenbekämpfung-Durchführungs-
verordnung) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30.06.2015 (BGBl. I 
S. 1098), geändert durch Art. 5 Fünfte VO 
zur Änd. tierseuchenrechtlicher Verord-
nungen vom 03.05.2016 (BGBl. I S. 1057) 
erlässt die Stadt Regensburg folgende 

Allgemeinverfügung:
1. Alle Rinder, Schafe, Ziegen und ande-

re für die Blauzungenkrankheit emp-
fängliche Tiere dürfen ab dem Tag der 
Bekanntgabe dieser Allgemeinverfü-
gung mit einem zugelassenen inakti-
vierten Impfstoff gegen die Blauzun-
genkrankheit geimpft werden. Hierbei 
sind die Angaben des Impfstoffher-
stellers zu beachten. Die Impfung ist 
durch eine Tierärztin/einen Tierarzt 
durchzuführen.

2. Die Tierhalterin/der Tierhalter der unter 
Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung ge-
nannten Tiere hat jede Impfung gegen 
die Blauzungenkrankheit innerhalb 
von sieben Tagen nach der Durchfüh-
rung der Impfung unter Angabe 

Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Regensburg-Süd
Am 06.03.2019 im Hotel Held – Irl
Beginn: 19.00 Uhr

Tagesordnung

    1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
    2. Bericht des Schriftführers
    3. Bericht des Kassenverwalters
    4. Bericht der Kassenprüfer
    5. Entlastung der Vorstandschaft
    6. Verwendung des Jagdpachtschillings
    7. Verschiedenes

Regensburg – Irl, den 08.02.2019 gez. Jagdvorsteher (Josef Flotzinger)

•	 der Registriernummer ihres/seines 
Betriebes,

•	 der Art und Anzahl der geimpften Tiere,
•	 des Datums der Impfung,
•	 des Namens und der Chargenbe-

zeichnung des verwendeten Impfstof-
fes und

•	 der Ohrmarkennummern (bei der Imp-
fung von Rindern)
beim Umweltamt der Stadt Regens-
burg, Bruderwöhrdstr. 15 b, 93055 Re-
gensburg, Fax:  0941/507-4319, E-
Mail: veterinaeramt.stadtregensburg@
regensburg.de zu melden. 
Die Meldungen sind fristgerecht, 
wahrheitsgemäß und vollständig ab-
zugeben. 

3. Diese Allgemeinverfügung wird in 
stets widerruflicher Weise erlassen. 

4. Für diese Allgemeinverfügung wer-
den keine Kosten erhoben.

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Regensburg als 
öffentlich bekanntgegeben.

6. Diese Allgemeinverfügung ist befris-
tet bis zum 31.12.2020. 

Hinweise:
•	Gemäß	Art. 41	Abs. 4	S. 1	BayVwVfG	

ist nur der verfügende Teil der Allge-

meinverfügung öffentlich bekannt zu 
machen. Die Allgemeinverfügung liegt 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbe-
lehrung bei der Stadt Regensburg, Um-
weltamt, Abteilung Umweltverfahren, 
Zi.Nr. 222, Bruderwöhrdstr. 15 b, 93055 
Regensburg aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten (Montag bis 
Mittwoch zwischen 08.30 und 12.00 
Uhr, Donnerstag zwischen 08.30 und 
13.00 und zusätzlich zwischen 15.00 
und 17.30 Uhr, Freitag zwischen 08.30 
und 12.00 Uhr) eingesehen werden. 

•	 Zuwiderhandlungen gegen diese Verfü-
gung sowie gegen die EG-Blauzungen-
bekämpfung-Durchführungsverord-
nung werden gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 
Buchstabe a TierGesG i. V. m. § 5 EG-
Blauzungenbekämpfung-Durchfüh-
rungsverordnung als Ordnungswidrig-
keit mit Bußgeld geahndet.

•	 Die Anfechtung dieser Allgemeinverfü-
gung hat gemäß § 37 S. 1 Nr. 2 i. V. m. 
§ 6 Abs. 1 Nr. 10 b TierGesG keine auf-
schiebende Wirkung.

 

Regensburg, 08.02.2019
Stadt Regensburg
Umweltamt
Gruber
Ltd. Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach      
    VOB/A
19 A 019 –  Baumeisterarbeiten 
 DIN 18299 ff.
19 A 024 –  Tischlerarbeiten nach 
 DIN 18355 – Einbaumöbel 
 2 Verwaltung 
19 A 026 –  Tischlerarbeiten nach 
 DIN 18355 – Einbaumöbel 
 1 Klassenräume
19 A 022 –   Landschaftsbauarbeiten 
 DIN 18 320
19 A 029 –  Metallbauarbeiten DIN 18360

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de		und	
www.regensburg.de/vergaben

2. Offenes Verfahren nach VgV
19 E 015 –  Leiferung von Lager- und  
 Werkstattausrüstung
 Absendung der 
 Auftragsbekanntmachung 
 im EU-Amtsblatt am   
 15.02.2019

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de	und	
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
    VOl/A
19 A 027 –  Lieferung eines 
 Videoprojektors
19 A 028 –  Lieferung von Apple Geräten  
 für Schulen
19 A 030 –  Sicherheitsdienstleistungen  
 für das Regensburger 
 Bürgerfest 2019

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

Vorankündigung
information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 euro ohne umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


